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Anlage 1

zu § 2 Abs. 1 vorstehender Anordnung Nr. 3 

Inventar für das Heimatmuseum in........................................ .

Datum 
der Ein
tragung

Lfd. Bezeichnung 
Inventar- des 

Nummer Gegenstandes
Herkunft
Fundort

Vorbesitzer Art der 
oder Erwerbung 

Einlieferer Ankaufspreis
Bemerkungen 

Alte Nr. Akten-Nr.

Sächgruppen- 
Namentliche bezeichnung und 

Abzeichnung Inventar-Nr.
(Signatur)

1 2 3 4 5 6 7

Anlage 2

zu § 2 Abs. 1 vorstehender Anordnung Nr. 3

Inventar für die staatliche Sammlung in

Datum 
der Ein
tragung

Lfd.
Inventar-
Nummer

Meister oder 
Herkunft

Bezeichnung
des

Gegenstandes
Vor

besitzer
Art der 

Erwerbung 
Ankaufspreis

Bemerkungen 
Alte Nr. Akten-Nr.

Namentliche
Abzeichnung

Material
gruppe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anlage 3

zu § 14 Abs. 1 vorstehender Anordnung Nr. 3

(Name und Anschrift der Haushaltsorganisation)

Nachweis
über Kunstgegenstände und Gegenstände mit musealem Wert gemäß § 14 der Anordnung Nr. 3 vom 30. Oktober 

1957 über die Erfassung und Sicherung des staatlichen Eigentums im Bereich der Organe der staatlichen Ver
waltungen und staatlichen Einrichtungen (GBl. I S. 572)

In der Haushaltsorganisation befinden sich folgende Kunstgegenstände und Gegenstände mit musealem Wert:

Lfd.
Nr.

Genaue Bezeichnung 
des Gegenstandes

Name des Künstlers 
(Maler. Zeichner, 
Werkstatt usw.)

Herstellungs
jahr

Datum 
der An

schaffung

Herkunft 
(Art der 

Erwerbung)
Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

Darüber hinaus befinden sich keine weiteren Kunst gegenstände oder Gegenstände mit musealem Wert im 
Besitz der Haushaltsorganisation.

, den 19. .
(Leiter des Organs der staatlichen Verwaltung 

bzw. Einrichtung)
o

An das Museum in
(Leiter der Abteilung Finanzen 

bzw. Haushallsbearbeiter)


